
917 der Beilagen zuden steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht und Antrag 
des Justizausschusses 

betreffend den Entwurf eines Bundesgesetzes sowie auch auf die Dauer der Aufhebung der 
. über eine Änderung des Ehegesetzes hä'uslichen Gemeinschaft, Bedacht zu nehmen.' 

Nach Meinung der Antragsteller bedarf der 
Der Justizausschuß . hat im Zuge 'seiner Bera- Zeitraum, innerhalb dessen die Abwägung der 

tungen über die Regierungsvorlagen 136 der Bel' Umstände des Falles nach dem obigen Abs. 2 
lagen und 289 der Beilagen aufgrund eines. noch einen Sinn hat, im Interesse einer verant
gemeinsamen Antrages der Abgeordneten wortungsbewußten und vollziehbaren Neurege
BI e c ha und Dr. B r 0 e s i g k e beschlossen, lung einer Begrenzung. Zeigt die schon lange 
dem Nationalrat gemäß § 27 des Geschäftsord- Zeit der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft, 
nungsgesetzes den Entwurf eines Bundesgesetzes· daß die Ehe nur noch der Form nach aufrecht ist, 
zur Beschlußfassung vorzulegen, mit dem das so darf der Gesetzgeber die Verantwortung nicht 
Ehegesetz geändert wird. auf den Richter überwälzen und die Betroffenen 

Begründet wurde der erwähnte Antrag Wle der Unsicherheit über ihre weitere rechtliche Lage 
folgt: aJUssetzen. Sechs Jahre sind in dieser Beziehung 

eine mehr als ausreichende Zeitspanne - es hat "Bei der Beratung der Regierungsvorlage eines 
auch Vorschläge für eine kürzere Frist gegeben; 

Bundesgesetzes über eine Änderung des Ehege- in vielen Fällen wird die Abwägung nach Abs. 2 
setzes (289 der Beilagen) hat der Justizausschuß ohnedies dazu führ:-en, daß die Frist von sechs 
einvernehmlich die Neufassung der Abs. 1 und 2 

Jahren nicht ausgeschöpft wird. Ist die häusliche 
des § 55 Ehegesetz beschlossen. Diese Bestim- Gemeinschaft der Ehegatten seit sechs Jahren auf-
mung lautet: gehoben, so ist die Ehe auf Klage eines Ehegatten 

,§ 55. (1) Ist die häusliche Gemeinschaft der jedenfalls zu scheiden. In einem solchen Fall ist 
Ehegatten seit drei Jahren aufgehoben, so kann eine Abwägung der Lebensumstände der bei den 
jeder Ehegatte wegen tiefgreifender unheilbarer Ehegatten ni'cht mehr sinnvoll; es liegt im 
Zerrüttung der Ehe deren Scheidung begehren. wohlverstandenen Interesse beider Eh,egatten, 
Dem Scheidungsbegehren ist nicht stattzugeben, daß ihnen Sicherheit über ihre neue Lebenslage 
wenn das Gericht zur überzeugung gelangt, gegeben wird. In wirtschaftlicher Hinsicht ist 
daß die Wiederherstellung einer dem Wesen dies durch die 'unterhalts- und versorgungsrecht
der Ehe entsprech,enden Lebensgemeinschaft zu liche Absicherung des schutzbedürftigen Ehe-
erwarten ist. gatten gewährleistet." 

(2) Dem Scheidungsbegehren ist auf Verlan- Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
gen des beklagten Ehegatten auch dann nicht in der diesem Bericht beigedruckten Fassung mit 
stattzugeben, wenn der Ehegatte, der die Schei- Stimmenmehrheit angenommen. 
dung begehrt, die Zerrüttung allein oder über- Zum Berichterstatter für das Haus wählte der 
wiegend verschuldet hat und- 'den beklagten Ausschuß die Abgeordnete Lona Mur 0 w atz. 
Ehegatten die Scheidung härter träfe als den . Der Justizausschuß stellt somit den A n t rag, 
klagenden Ehegatten die Abweisung des Schei- der Nationalrat wolle dem an g e s chI 0 s s e
dungsbegehrens. Bei dieser Abwägung ist auf alle n enG e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Umstände des Falles, besonders auf die Dauer der 

d Zustimmung erteilen. ehelichen Lebensgemeinschaft, das Alter und ie 
Gesundheit der Ehegatten, das. Wohl der Kinder Wien, 1978 0606 

Lona Murowatz 
Beridltersta tter . 

Dr., Broesigke 
Obmann 

'j. 
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2 917 der Beilagen 

). 

Bundesgesetz vom XXXXXXX über 
eine Änderung des Ehegesetzes 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz vom 6. Juli 1938, deutsches RGBl. 
I. S. 807, zur Vereinheitlichung des Rechts der 
Eheschließung und der Ehescheidung, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 3041 
1977, wird wie folgt geändert: 

Dem § 55 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Dem Scheidungsbegehren ist jedenfalls 
stattzugeben, wenn die häusliche Gemeinschaft 
der Ehegatten seit sechs Jahren aufgehoben ist." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 
1. Juli 1978 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Justiz betraut. 
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